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Antrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Karl Vetter, 
Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jürgen Fahn, Günther 
Felbinger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, 
Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Peter Meyer, 
Alexander Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, 
Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE 
WÄHLER) 

Missbrauch von K.-o.-Tropfen verhindern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür 
einzusetzen, dass Gamma-Butyrolacton (GBL, K.-o.-Tropfen) aus-
schließlich in vergällter Form verkauft, besessen oder in Verkehr ge-
bracht werden darf und unvergällt dem Betäubungsmittelgesetz unter-
stellt wird, so dass Besitz, Kauf und Inverkehrbringen ebenso wie bei 
Gamma-Hydroxybuttersäure (GHB) strafbar sind. 

 

 

Begründung: 

Jedes Jahr werden einer Vielzahl von Frauen und Männern, ohne ihr 
Wissen und Einverständnis K.-o.-Tropfen verabreicht, um sie hand-
lungsunfähig und willenlos zu machen und so Straftaten wie Verge-
waltigungen und Raub zu erleichtern. Eine der als K.-o.-Tropfen be-
kannten Substanzen ist GBL, das im Körper zu GHB umgewandelt 
wird. Der Nachweis der Substanz im Körper ist schwierig und bereits 
nach kurzer Zeit kaum noch möglich, was die Beweisführung und die 
statistische Erfassung des Missbrauchs dieser K.-o.-Tropfen erheblich 
erschwert. 

Während GHB unter das Betäubungsmittelgesetz fällt (Anlage III) und 
dessen Besitz, Kauf und Inverkehrbringen grundsätzlich verboten ist, 
ist GBL in Deutschland legal erhältlich. Es wird in erheblichem Um-
fang von der Industrie als Lösungs- und Reinigungsmittel eingesetzt. 
Bei einer Vergällung ist diese Anwendung weiterhin möglich und den-
noch kann der Einsatz als K.-o.-Tropfen durch die Bitterstoffe verhin-
dert werden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Pflege 

Antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Dr. Karl Vetter u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/15262 

Missbrauch von K.-o.-Tropfen verhindern 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung in folgender Fassung: 

„Missbrauch von GBL verhindern 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene wei-
terhin dafür einzusetzen, dass Gamma-Butyrolacton (GBL,  
K.-o.-Tropfen) ausschließlich unvergällt dem Betäubungsmittel-
gesetz unterstellt wird.“ 

 

Berichterstatter: Dr. Karl Vetter 
Mitberichterstatter: Bernhard Seidenath 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Gesundheit und Pflege 
federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 63. Sit-
zung am 9. Mai 2017 beraten und e i n s t im m i g  in der in 
I. enthaltenen Fassung Zustimmung empfohlen. 

Kathrin Sonnenholzner 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Karl 
Vetter, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jürgen Fahn, 
Günther Felbinger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joachim Ha-
nisch, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Peter 
Meyer, Alexander Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard 
Pohl, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion 
(FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/15262, 17/17493 

Missbrauch von GBL verhindern 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene weiter-
hin dafür einzusetzen, dass Gamma-Butyrolacton (GBL, K.-o.-Trop-
fen) ausschließlich unvergällt dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt 
wird. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner Sitzung am Dienstag die unter der Nummer 6 aufgeführte Subsidiaritätsange-

legenheit, Bundesratsdrucksache 400/17, betreffend: "Vorschlag für eine Verordnung 

des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der Bedingungen und 

des Verfahrens für Auskunftsersuchen der Kommission an Unternehmen und Unter-

nehmensvereinigungen in Bezug auf den Binnenmarkt und damit verbundene Berei-

che", beraten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf 

Subsidiaritätsbedenken hinzuweisen und ferner darauf hinzuwirken, dass diese Be-

denken Eingang in den Beschluss des Bundesrats finden. Es sind dies die Drucksa-

che 17/17484 sowie die Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/17536. Die Bera-

tung im Bundesrat ist für den morgigen Freitag vorgesehen. Die Beschlussempfehlung 

und das Abstimmungsverhalten der Fraktionen hierzu sind in der aufgelegten Liste 

aufgeführt.

Wir kommen nun zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundla-

gen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende 

Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

CSU, SPD, FREIE WÄHLER, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie Frau Claudia Stamm. 

Protokollauszug
107. Plenum, 06.07.2017 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über-

nimmt der Landtag diese Voten.
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